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Vorwort 
 

 
Unter den in diesen Statuten verwendeten Personenbezeichnungen werden sowohl Männer als auch Frauen 
verstanden. 
Namensänderung des Solothurner Kantonal-Fussballverband: neu heisst dieser Solothurner Fussballver-
band (SOFV). 
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Artikel 1: Allgemeine Bestimmungen 
 

Name: 1. Der Fussballclub Wangen a/Aare (FCW) ist ein Verein des Schweizeri-
schen Fussballverbandes (SFV) und des Solothurner Fussballverbandes 
(SOFV). 

Rechtsgrundlage: 2. Der FCW ist ein Verein im Sinne des Art. 60ff des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches (ZGB). 

Sitz: 3. Das Rechtsdomizil befindet sich in Wangen a/Aare 

Zweck und Aufgabe: 4. Der FCW fördert die Ausübung des Fussballsports und unterstützt die 
aktive Betreuung der sporttreibenden Jugend. 

Weitere Aktivitäten: 5. Der FCW kann mit Ausnahme der vom SFV und seinen Organen übertra-
genen Aufgaben weitere Aktivitäten organisieren und durchführen. 

Verbindlichkeit: 6. Die Statuen, Reglemente und Bestimmungen der FIFA, der UEFA, des 
SSFV sowie des SOFV und deren zuständigen Organe und Kommissio-
nen sind für den Verein, seine Mitglieder, Spieler und Funktionäre verbind-
lich. 

Neutralität: 7. Der FCW ist politisch und konfessionell neutral. 
 
 
 

 

Artikel 2: Mitgliederschaft, Eintritt, Austritt 
 

Mitgliedschaft: 1. Mitglied kann jedermann werden, der die Bestimmungen der Statuten 
anerkennt. 

Eintritt / Aufnahme: 2. Die Aufnahme erfolgt auf Antrag des Vereinsvorstandes durch die ordent-
liche Generalversammlung (GV). 

Ablehnung: 3. Vom Vorstand abgewiesene Eintrittsgesuche müssen zum endgültigen 
Entscheid der GV unterbreitet werden. 

Minderjährige: 4. Aufnahmegesuche minderjähriger Spieler müssen, unabhängig von der 
Spielklassenzuteilung, von den Eltern oder dem gesetzlichem Vertreter 
unterzeichnet sein. 

Spielerpass: 5. Die Unterzeichnung des Antrages für einen Spielerpass gilt als Aufnah-
megesuch. 

Mitgliederkategorien: 6. Der FCW anerkennt folgende Mitgliederkategorien: 
1. Aktive mit Spielerlizenz 
2. Mitglieder ohne Spielerlizenz 
3. Junioren 
4. Senioren 
5. Veteranen / Superveteranen 
6. Schiedsrichter 
7. Freimitglieder 
8. Ehrenmitglieder 
9. Vorstandsmitglieder 

Freimitglied: 7. Zum Freimitglied kann ernannt werden, wer während 20 Jahren, begin-
nend ab dem Datum der Stimmberechtigung Mitglied des Vereins ist. Die 
Ernennung erfolgt auf Antrag des Vorstandes an die GV. 

Ehrenmitglied: 8. Zum Ehrenmitglied kann ernannt werden, wer sich im Bereich des Fuss-
ball oder des Vereins besonders verdient gemacht hat. Ehrenmitglieder 
sind als Vereinsfunktionäre wählbar. Die Ernennung erfolgt auf Antrag des 
Vorstandes an die GV. 
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Ehrenpräsident: 9. Zum Ehrenpräsidenten kann ein ehemaliger Vereinspräsident ernannt 
werden. Ehrenpräsidenten sind als Vereinsfunktionäre wählbar. Die Er-
nennung erfolgt auf Antrag des Vorstandes an die GV. 

Austritt: 10. Austritte aus allen unter Artikel 2.6. genannten Mitgliederkategorien müs-
sen bis am 31. Dezember (Poststempel) durch eingeschriebenen Brief an 
den Vorstand eingereicht werden. 

Finanzielle Verpflich-
tungen: 

11. Der Austritt kann nur genehmigt werden, wenn folgende Verpflichtungen 
gegenüber dem Verein erfüllt sind: 

1. Bezahlung des Jahresbeitrages für das laufende Vereinsjahr. 
2. Bussen aus dem Wettspielbetrieb und Ordnungsbussen aus Ver-

einsanlässen. 
3. Weitere finanzielle Verpflichtungen. 

Erlöschen der Mitglie-
derschaft: 

12. Die Mitgliedschaft im FCW erlischt durch Austritt, Auflösung des Vereins 
und Ausschluss aus dem Verein. 

 
 
 

 

Artikel 3: Boykott / Ausschluss 
 

Statutarische Verpflich-
tungen: 

1. Über Mitglieder, die den statutarischen Verpflichtungen nicht nachkom-
men, kann der Vorstand folgendermassen beschliessen: 

1. Geltendmachung von finanziellen Forderungen auf dem Rechts-
weg. 

2. Boykottantrag an den SFV. 
3. Ausschluss aus dem Verein. 

 
 
 

 

Artikel 4: Organe 
 

Organe: 1. 1. Die Organe des FCW sind: 
 
1. ordentliche Generalversammlung 
2. ausserordentliche Generalversammlung 
3. Vorstand 
4. Fachkommissionen 

- Wettspielkommission 
- Juniorenkommission 
- Finanzkommission 

5. Rechnungsrevisoren 
6. Protokollprüfer 

 
 
 

 

Artikel 5: Generalversammlung 
 

Stellung: 1. Die Generalversammlung (GV) ist das oberste Organ des FCW. 

Termin: 2. Die GV findet jährlich nach Ablauf des Rechnungs- und Vereinsjahres 
statt. 

Einberufung / Traktan-
denliste 

3. Die Einberufung erfolgt durch den Vereinsvorstand. Die Traktandenliste 
wird den Mitgliedern spätestens 2 Wochen vor der GV zugestellt. 

Beschlussfähigkeit: 4. Die anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder sind beschlussfähig. 
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Teilnahme: 5. Die ordentliche / ausserordentliche GV ist für folgende Mitglieder obligato-
risch: 

- Aktive mit Spielerlizenz 
- Mitglieder ohne Spielerlizenz 
- Junioren A und B 
- Senioren 
- Veteranen / Superveteranen 
- Vorstandsmitglieder 

Ordnungsbusse: 6. Unter Artikel 5.5. genannte Mitglieder, die der GV ohne ordnungsgemässe 
Entschuldigung fernbleiben, werden mit einer Ordnungsbusse belegt. 

Ausserordentliche GV: 7. Die ausserordentliche GV kann jederzeit durch folgende Instanzen einbe-
rufen werden: 

- den Vorstand 
- mindestens 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder. Der Antrag 

muss schriftlich mit Angabe des Grundes beim Vorstand einge-
reicht werden. Dem Antrag für eine ausserordentliche GV ist in-
nert 60 Tagen Folge zu leisten. 

Leitung: 8. Die GV wird durch den amtierenden Präsidenten des FCW geleitet. Bei 
dessen Abwesenheit hat der Vizepräsident oder ein anderes Vorstands-
mitglied den Vorsitz. 

Protokoll: 9. Die Verhandlungen und Beschlüsse werden protokolliert. 

Protokollprüfung: 10. Das Protokoll wird durch die Protokollprüfer bis 30 Tage nach der GV 
geprüft. Die Abnahme des Protokolls erfolgt auf Antrag der Protokollprüfer 
durch die nächste GV. 

Traktanden: 11. Traktanden: 
 

1. Appell 
2. Abnahme der Traktandenliste 
3. Wahl der Stimmenzähler 
4. Wahl der Protokollprüfer 
5. Abnahme des Protokolls (Protokollprüfungsbericht) 

1. der letzten ordentlichen GV 
2. der letzten ausserordentlichen GV 

6. Abnahme der Jahresberichte 
1. des Vereinspräsidenten 
2. der Wettspielkommission 
3. der Juniorenkommission 

7. Abnahme der Rechnung und des Revisionsberichtes 
1. der Vereinsrechnung 
2. der Clubhausrechnung 
3. des Revisorenberichtes 

8. Mutationen 
9. Festsetzung der Jahresbeiträge aller Mitgliederkategorien 
10. Anträge gemäss Artikel 12 der Statuten 

1. des Vorstandes 
2. der Mitglieder 
3. der Rechnungsrevisoren 

11. Abnahme des Budgets 
12. Wahlen: 

1. des Präsidenten 
2. des übrigen Vorstandes 
3. der Rechnungsrevisoren und der Ersatzmitglieder 

13. Arbeitsprogramm 
14. Ehrungen 
15. Verschiedenes 
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16. Schlussappell 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Artikel 6: Vereinsvorstand 
 

Zusammensetzung: 1. Der Vereinsvorstand setzt sich folgendermassen zusammen: 
 

1. Präsident 
2. Vizepräsident 
3. Sekretär 
4. Kassier 
5. Protokollführer 
6. Präsident Wettspielkommission 
7. Juniorenobmann 
8. Senioren- / Veteranenobmann 
9. Weitere Mitglieder für Spezialaufgaben 

Amtsdauer: 2. Alle Mitglieder werden für die Amtsdauer von 1 Jahr gewählt. 

Wahl / Ergänzung Vor-
stand: 

3. Die Mitglieder werden von der ordentlichen / ausserordentlichen GV ge-
wählt. 
Vorstandsmitglieder, die während des laufenden Vereinsjahres ergänzt 
werden, können durch den Vorstand gewählt werden. 

Stimmrecht: 3. Eine Person kann mehrere Funktionen ausüben. Jedes Mitglied hat 1 
Stimme. 

Spezialaufgaben: 4. Für spezielle Aufgaben kann der Vorstand geeignete Personen zur Mitar-
beit einsetzen. Diese Personen haben beratende Funktion ohne Stimm- 
und Wahlrecht. 

Sitzungen: 5. Die Vorstandssitzungen werden auf Einladung des Präsidenten einberu-
fen. Die Einladung erfolgt mindestens 2 Wochen vor dem Sitzungstermin 
mit der Bekanntgabe der Traktandenliste. 

Beschlussfähigkeit: 6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn er durch die Hälfte der Mitglieder 
vertreten ist. Der Vorsitzende hat Stimm- und Wahlrecht. 

Stichentscheid: 7. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid. 

Aufgaben: 8. Der Vorstand überwacht die Organisation und Durchführung aller Verein-
saktivitäten. Er erledigt die laufenden Geschäfte im Rahmen seiner Kom-
petenzen unter Berücksichtigung des genehmigten Budgets. 

Kompetenzen: 9. Der Vorstand verfügt über folgende Kompetenzen: 
 

1. Nichtbudgetierte Ausgaben: 
- Genehmigung von nicht budgetierten Ausgaben, bis zu einem 

Betrag von Fr. 3'000.-. Ausgaben, die den Betrag von Fr. 
3'000.- übersteigen, werden den Mitgliedern innerhalb der 
Frist von 14 Tagen schriftlich mitgeteilt. 

1. Ordnungsbussen: 
- Bestimmung der Ordnungsbussen bei unentschuldigtem 

Fernbleiben an Arbeitseinsätzen oder obligatorischen Anläs-
sen. 

2. Entschädigungen: 
- Festlegung der Funktionärs- und Trainerentschädigungen. 

Protokoll: 10. Die Verhandlungen und Beschlüsse werden protokolliert. 
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Artikel 7: Wettspielkommission (WK) 
 

Zusammensetzung: 1. Die Wettspielkommission (WK) besteht aus: 
 

1. Präsident 
2. Technischer Leiter 
3. Juniorenobmann 
4. Senioren- / Veteranenobmann 
5. Trainer der Aktivmannschaften 

Aufgaben: 2. Die Wettspielkommission organisiert und überwacht den gesamten Spiel- 
und Trainingsbetrieb des Vereins, erledigt alle Transfers und ist verant-
wortlich für die personellen Belange des Trainings- und Wettspielbetrie-
bes. 

Zuständigkeit: 3. Die Wettspielkommission ist für folgende Tätigkeiten zuständig: 
1. Erledigung der für den Spielbetrieb anfallenden Korrespondenzen 

gegenüber anderen Vereinen, den Schiedsrichtern und überge-
ordneten Organen. 

2. Festlegung der Anspielzeiten. 
3. Erlass der Aufgebote an Vereine, Schiedsrichter und Verbände. 
4. Kontrolle der Spielerpässe sowie der An- und Abmeldungen von 

Spielern gemäss den Weisungen des SFV. 
5. Verpflichtung von Trainern und Spielern. 

Anträge an den Vorstand:  
 
 

3. 
 
 
 
 
 

Folgende Geschäfte müssen als Antrag an den Vereinsvorstand gerichtet 
werden: 
 

1. Sachgeschäfte mit finanziellen Auflagen. 
2. Mannschaftsmeldungen / Mannschaftsrückzüge. 
3. Disziplinarische Massnahmen gegenüber Spielern, Betreuern und 

Trainern. 
 
 
 

 

Artikel 8: Juniorenkommission (JUKO) 
 

Zusammensetzung: 1. Die Juniorenkommission (JUKO) besteht aus: 
 

1. Juniorenobmann 
2. Juniorentrainer 
3. Technischer Leiter 
4. J & S-Coach 

Stellung: 2. Die Juniorenkommission ist der Wettspielkommission unterstellt. 

Zuständigkeit: 3. Die Juniorenkommission ist für folgende Tätigkeiten zuständig: 
 

1. Organisation und Leitung von Sitzungen nach Bedarf. 
2. Einsatz von Juniorenbegleitern. 
3. Werbung für die Bereiche Junioren- und Kinderfussball. 
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4. Periodische Kontaktaufnahme mit den Eltern und der Schulbehör-
de. 

5. Organisation und Durchführung von Elternabenden. 
6. Einsatz der Juniorentrainer in Absprache mit der WK. 

 
 
 

 

Artikel 9: Rechnungsrevisoren 
 

Wählbarkeit: 1. Ausgenommen von Vorstandsmitgliedern sind alle stimmberechtigten Mit-
glieder als Rechnungsrevisoren wählbar. 

Zusammensetzung / 
Wahl: 

2. Die GV wählt einen 1. und einen 2. Revisor sowie ein Ersatzmitglied für 
die Amtsdauer von 1 Jahr. 

Zyklus: 3. Nach Ablauf der Amtsdauer scheidet der 1. Revisor aus, das Ersatzmit-
glied rückt an die Stelle des 2. Revisoren nach und der 2. Revisor an die 
Stelle des 1. Revisoren. Der 1. Revisor ist als Ersatzmitglied wählbar. 

Aufgaben: 4. Die Revisoren prüfen folgende Rechnungen: 
 

- Vereinsrechung 
- Clubhausrechnung 
- Juniorenrechnung 

Bericht: 5. Die Revisoren erstatten zu Handen der GV einen schriftlichen Bericht über 
ihre ausgeführten Handlungen und die gemachten Feststellungen. 

Recht: 6. Die Revisoren haben jederzeit das Recht, Einsicht in die Rechnung zu 
nehmen und bei Bedarf eine Revision durchzuführen. 

Unregelmässigkeiten: 
 

7. Unregelmässigkeiten und Beanstandungen werden dem Vereinspräsiden-
ten sofort mitgeteilt 

 
 
 

 

Artikel 10: Protokollprüfer 
 

Wählbarkeit: 1. Ausgenommen von Vorstandsmitgliedern sind alle stimmberechtigten Mit-
glieder als Protokollprüfer wählbar. 

Wahl: 2. Die GV wählt 2 Mitglieder als Protokollprüfer für die bevorstehende GV. 

Aufgaben: 3. Die Protokollprüfer prüfen das Protokoll der GV. 

Bericht: 4. Die Protokollprüfer erstatten zu Handen der GV einen schriftlichen Bericht 
über ihre ausgeführten Handlungen und die gemachten Feststellungen. 

Unregelmässigkeiten: 5. Unregelmässigkeiten und Beanstandungen werden dem Vereinspräsiden-
ten sofort mitgeteilt. 

 
 
 

 

Artikel 11: Finanzwesen 
 

Rechnungsjahr: 1. Das Rechnungs- und Vereinsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

Jahresbeitrag: 2. Die Mitglieder bezahlen die Jahresbeiträge und weitere Beiträge basierend 
auf den Beschlüssen der GV. 

Befreiung von Jahresbei- 3. Ehren-, Frei- und Vorstandsmitglieder sowie Schiedsrichter sind von der 
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trägen: Bezahlung des Jahresbeitrages befreit. 

Übergeordnete Ord-
nungsbussen: 

4.  Ordnungsbussen, die durch übergeordnete Instanzen ausgesprochen 
werden, sind durch die fehlbaren Mitglieder innerhalb der vorgeschriebe-
nen Frist zu begleichen. Das Inkasso und die Überweisung wird durch die 
WK kontrolliert. 

Vereinsinterne Ord-
nungsbussen:  

5. In folgenden Fällen können Ordnungsbussen ausgesprochen werden: 
1. Unentschuldigtes Fernbleiben an obligatorischen Anlässen. 
2. Nichtbefolgen des Aufgebotes an Arbeitsleistungen. 
3. Disziplinarische Vergehen. 

Entschuldigen: 6. Begründete Entschuldigungen sind der aufbietenden Stelle bis 5 Tage vor 
dem Termin des betreffenden Anlasses einzureichen. 

Individuelle Kassen: 7. Individuell geplante Aktivitäten mit finanziellen Absichten müssen vom 
Vorstand genehmigt werden. Zum Beispiel : Tortipp / Dresssponsoren / 
Werbung usw. 

Haftung: 8. Für Verbindlichkeiten haftet das Vereinsvermögen. Persönliche Haftungen 
können nicht geltend gemacht werden. 

 
 
 

 

Artikel 12: Anträge zu Handen der Generalversammlung 
 

Antragsrecht: 1. Folgende Instanzen haben Antragsrecht: 
1. Vereinsvorstand 
2. Rechnungsrevisoren 
3. Protokollprüfer 
4. Stimmberechtigte Mitglieder 

Eingabefrist: 2. Die Anträge müssen dem Vorstand spätestens 30 Tage vor der GV schrift-
lich und begründet eingereicht werden. 

Recht GV: 3. Verspätet eingereichte Anträge werden auf die Traktandenliste aufge-
nommen, wenn dies durch 3/4 der anwesenden Mitglieder beschlossen 
wird. Der Antrag erfolgt unter Traktandum 2 der GV. 

Abstimmung: 4. Traktandierte Anträge müssen durch den Vorsitzenden zur Abstimmung 
gebracht werden. 

 
 
 

 

Artikel 13: Wahlen / Abstimmungen anlässlich der GV 
 

Wählbarkeit: 1. Alle Personen können zu einer Wahl vorgeschlagen und gewählt werden. 
Eine Wahl ist unabhängig von einer bestehenden Vereinszugehörigkeit 
möglich. 

Stimmberechtigung: 2. Folgende Mitglieder haben Stimm- und Wahlrecht: 
 

1. Aktive mit Spielerlizenz 
2. Mitglieder ohne Spielerlizenz 
3. Junioren im Aktivalter 
4. Senioren 
5. Veteranen / Superveteranen 
6. Freimitglieder 
7. Ehrenmitglieder 
8. Vorstandsmitglieder 
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9. Schiedsrichter 

Ausstand: 3. Sofern es sich um die Wahl der eigenen Person handelt, muss diese bei 
der Wahl in den Ausstand treten. 

Modus: 4. Alle Wahlen und Abstimmungen werden offen durchgeführt. 

Entscheid / Stichent-
scheid: 

5. Bei Wahlen und Abstimmungen gilt das absolute Mehr der abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid. 

 
 
 

 

Artikel 14: Unterschriftenregelung 
 

Vereinskorrespondenz: 1. Externe Korrespondenzen müssen durch 2 Vorstandsmitglieder mit fol-
genden Funktionen unterschrieben werden: 

- Erste Unterschrift: Vereinspräsident / Vizepräsident 
- Zweite Unterschrift: Vorstandsmitglied 

Korrespondenz von Son-
derkommissionen: 

2. Externe Korrespondenzen müssen durch 2 Personen mit folgenden Funk-
tionen unterschrieben werden: 

- Erste Unterschrift: Kommissionspräsident 
- Zweite Unterschrift: Vorstandsmitglied 

Ausnahmen: 3. In Absprache mit dem Vorstand sind Ausnahmeregelungen gegenüber 
den oben beschriebenen Bestimmungen möglich. 

 
 
 

 

Artikel 15: Akten- und Dokumentenablage 
 

Verantwortung: 1. Für die Vollständigkeit der Akten sind die Kommissionpräsidenten verant-
wortlich. 

Archiv: 2. Die Akten und Dokumente werden im Archiv aufbewahrt. 

Aufbewahrungsfrist: 3. Folgende Fristen gelten für die Aufbewahrung von Dokumenten: 
- 5 Jahre: Korrespondenz und übrige Akten 
- 10 Jahre: Buchhaltungsdokumente / Kassabelege 
- Dauernd: Protokolle 

 
 
 

 

Artikel 16: Statutenänderungen, Statutenrevision 
 

Genehmigung: 1. Statutenänderungen müssen durch die GV beschlossen werden. Mindes-
tens 3/4 der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder müssen sich dafür 
aussprechen. 

Eingabefrist: 2. Anträge der unter Art. 12.1.2 - 12.1.4 genannten Instanzen müssen dem 
Vorstand spätestens 30 Tage vor der GV schriftlich und begründet einge-
reicht werden.  

Publikation: 3. Anträge des Vorstandes müssen den Mitgliedern bis spätestens 14 Tage 
vor der GV in vollständigem Wortlaut zugestellt werden. 

Gesamtrevision: 4. Wird eine Gesamtrevision der Statuten beschlossen, so muss diese durch 
die GV genehmigt werden. Vorgängig müssen die Statuten durch den SFV 
geprüft und genehmigt werden. 
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Artikel 17: Auflösung des Vereins 
 

Organ: 1. Die Auflösung des Vereins kann nur anlässlich einer ordentlichen / aus-
serordentlichen GV erfolgen. 

Beschlussfähigkeit: 2. Die GV ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/3 der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind. 

Auflösung des Vereins: 3. Für die Auflösung des Vereins müssen sich mindestens 3/4 der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder aussprechen. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen gemäss Artikel 77 / 78 des ZGB. 

Vermögensverwaltung: 4. Bei Auflösung des Vereins muss das verfügbare Vereinsvermögen an die 
Gemeindeverwaltung zur Aufbewahrung übergeben werden. Das Vermö-
gen darf nicht an die Mitglieder verteilt werden. 

Neugründung: 5. Wird in Wangen a/Aare innerhalb der Frist von 10 Jahren ein neuer Fuss-
ballverein mit gleicher Namensgebung gegründet, kann das deponierte 
Vermögen bei der Gemeindeverwaltung zurückgefordert werden. 

Vermögensverwendung: 6. Erfolgt innerhalb der Frist von 10 Jahren keine Neugründung mit gleicher 
Namensgebung, muss die Gemeindebehörde das deponierte Vereinsver-
mögen zweckgebunden für die sporttreibende Jugend verwenden. 

Clubhaus: 7. Die rechtlichen und finanziellen Bestimmungen des Clubhauses sind im 
Baurechtsvertrag und der Urschrift Nr. 680 vom 30. Januar 1991 zwischen 
der Einwohnergemeinde und dem Fussballclub Wangen a/Aare festgehal-
ten. 

 
 
 

 

Artikel 18: Schlussbestimmungen 
 

Subsidiäres Recht: 1. Soweit die vorliegenden Statuten keine Bestimmungen enthalten, gelten 
die Statuten und Reglemente des SFV, des SKFV und der Amateurliga 
(AL). 

Genehmigung: 2. Diese Statuten wurden von der GV am 19.3.2010 und vom SFV am 
11.1.2002 genehmigt. 

Inkraftsetzung: 3. Sie ersetzen die Statuten vom 1. März 2002 und treten ab dem 19.3.2010 
in Kraft. 

 
 
Fussballclub Wangen a/A 
 
 
 
Daniel Luterbacher  Marina Wirthner 
 
 
 
Präsident FC Wangen a/A  Sekretärin FC Wangen a/A 
 
 
 
Wangen a/A, 10.01.2014 
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Nachtrag 
 

 
Diese Ausgabe der Statuten ersetzt die Ausgabe von 2002. 
 
Anpassungen bis 2002:  
 

Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen 

Art. 
neu 

Art. alt  Änderungen  Bemerkungen / Begründungen 

2.6. 2.4. Die Mitgliederkategorien Gönner / Passiv-
mitglieder wurden gestrichen.  

Gegenüber diesen Mitgliederkategorien 
können weder Rechte noch Pflichten gel-
tend gemacht werden. Dementsprechend 
werden diese zukünftig nicht mehr als 
Mitglieder geführt. 
 

2.6.   Die Mitgliederkategorien Vorstandsmitglie-
der / Schiedsrichter wurden  neu aufge-
nommen. 

Diese Mitglieder haben gegenüber dem 
Verein Rechte und Pflichten. Es handelt 
sich also um rechtsgültige Mitglieder. 
 

2.6. 2.4. Es wird zwischen Aktiven mit Spielerlizenz 
und Mitgliedern ohne Spielerlizenz (z.B. 
Trainingsgruppe Veteranen) unterschieden. 
 

Unabhängig von der Teilnahme am Wett-
spielbetrieb wollen wir allen Interessierten 
die Möglichkeit der Vereinszugehörigkeit 
geben.  

4.1. 3.1. Die Kommissionen wurden zum Teil neu 
definiert : 

- Die Spielkommission heisst neu 
Wettspielkommission (WK). 
- Die Senioren- und Veteranen-
kommmission wurden in die WK in-
tegriert. 
- Die Finanzkommission wurde neu 
in die Kommissionen aufgenommen.  
 

Diese Regelungen entsprechen dem heu-
tigen Vereinsorganigramm. 
In übergeordneten Instanzen SFV / AL / 
SKFV wird ebenfalls der Ausdruck Wett-
spielkommission verwendet. 

6.2. 5.2. Die Vorstandmitglieder werden jährlich für 
die Amtsdauer von 1 Jahr gewählt.  

Es ist nicht sinnvoll, Mitglieder mit einer 
längeren Amtsdauer als 1 Jahr zu ver-
pflichten. Die Kontinuität in der Vereins-
führung ist dadurch nicht gefährdet. 
 

6.9.1. 5.10. Die finanziellen Kompetenzen des Vorstan-
des wurden von Fr. 1'000.- auf  
Fr. 3'000.- pro Jahr erhöht. 

Mit dieser Erhöhung hat der Vorstand die 
notwendige Kompetenz, um dringende 
Geschäfte termingerecht erledigen zu 
können. Im Weiteren muss das Instrument 
der ausserordentlichen GV nur für die 
Geschäfte eingesetzt werden, deren Be-
deutung eine Einberufung des gesamten 
Vereins rechtfertigen.   

  6 Der Geschäftsausschuss wurde gestrichen. Heute wird der Geschäftsausschuss nur 
für die Erstellung des Budgets eingesetzt.  
 

  10 Die Transferkommission wurde gestrichen. 
 

Dieser Bereich wurde neu in die Wett-
spielkommission integriert. 
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11.1. 4.3. Das Vereins- und Rechnungsjahr wurde so 
definiert, dass es am 1.Januar beginnt und 
am 31. Dezember endet. 
 

Dieser Regelung wurde anlässlich der GV 
2001 zugestimmt.  

10   Neu wurde die Instanz der Protokollprüfung 
aufgenommen. 

Analog der Rechnungsprüfung soll das 
Protokoll durch 2 Personen auf Vollstän-
digkeit und Richtigkeit geprüft werden.  
Mit diesem Verfahren entfällt das Verlesen 
des Protokolls an der GV.  
 

12.2. 13.2. Anträge müssen neu 30 Tage (früher 20 
Tage) vor der GV eingereicht werden. 

Um einen Antrag ordnungsgemäss zu 
prüfen und die notwendigen Massnahmen 
zu treffen ist die Frist von 30 Tagen erfor-
derlich.  
 

14 15 Die Unterschriftenregelung wurde neu defi-
niert. 
 

Siehe Art. 14 der neuen Statuten. 

 
Schlussbemerkungen: 
- In der Zusammenfassung sind nur die wesentlichen Änderungen aufgeführt. 
- Weitere Anpassungen gegenüber den heute gültigen Statuten sind in dieser Aufstellung nicht einzeln erwähnt. 

 
 
 
 


